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1 Ausgangslage 

1.1 Allgemein 

 Gemeinde: Weiach ZH 

 Gewässername: Sagibach 

 Öffentliches Gewässer Nr.: 3.0 

 Projekt: Hochwasserschutz 

1.2 Kurzbeschreibung zum Projekt 

Der Sagibach, öffentliches Gewässer Nr. 3.0, durchquert das Gemeindegebiet von Weiach von 

Süd nach Nord bevor dieser im Zentrum von Weich in den Dorfbach mündet. In weiterer Folge 

mündet der Dorfbach am nördlichen Rand von Weiach in den Rhein.  

Im Gemeindezentrum wurde der Sagibach bereits in den 1970iger Jahren eingedolt und somit 

unterirdisch verlegt sowie die Chälenstrasse ausgebaut. 

Die neue Gefahrenkarte, die 2015 aufgelegt und seit März 2016 rechtskräftig ist, zeigt nun 

eine neue Gefahrensituation. Das heisst einige Dorfteile wie insbesondere auch das Gebiet 

Bedmen in der Gemeinde Weiach sind, ab einem 100-jährigen Hochwasser des Sagibachs und 

bei seltenen Ereignissen zusätzlich durch den Mülibach stark gefährdet. 

Im Zuge der Vernehmlassung der Gefahrenkartierung für die Gemeinde Weiach ist zur 

Behebung diverser Konflikte bei Hochwasserereignissen eine Lösung mit Kapazitäts-

erweiterung der Eindolung Sagibach vorgesehen. 

Mit der Ausarbeitung des Vorprojektes ist ein separater Kurzbericht mit Situationsplan zum 
Gewässerraum zu erstellen. Der zukünftige Gewässerraum wird im Verfahren zur Festsetzung 
des Wasserbauprojekts (vorliegendes Vorprojekt) gemäss Wasserwirtschaftsgesetz (WWG) 
festgelegt. 

1.3 Grundlagen 

 Naturgefahrenkarte März 2016 

 Vorprojekt, Eindolung Sagibach Weiach, Kapazitätserweiterung, Ingenieurbüro Gujer AG 

vom 6. Februar 2017 

 Merkblatt Festlegung des Gewässerraums bei nutzungsplanerischen Verfahren und bei 

Wasserbauprojekten, AWEL vom Juli 2014 

 Gewässerschutzgesetz (GSchG, SR 814.20) vom 24. 1. 1991 

 Gewässerschutzverordnung (GSchV, SR 814.201) vom 28. 10. 1998  

 Wasserwirtschaftsgesetz (WWG, LS 724.11) vom 2. 6. 1991 

 Verordnung über den Hochwasserschutz und die Wasserbaupolizei (HWSchV, LS 724.112) 

vom 14. 10. 1992 
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2 Gesetzliche Grundlage 

2.1 Gewässerschutzgesetz (GSchG, SR 814.20) 

Gemäss Art. 36a Abs. 1 GSchG legen die Kantone nach Anhörung der betroffenen Kreise den 

Raumbedarf der oberirdischen Gewässer fest, der für die Gewährleistung folgender 

Funktionen erforderlich ist (Gewässerraum): 

 den Schutz vor Hochwasser 

2.2 Gewässerschutzverordnung (GSchV, SR 814.201) und Verordnung über den 
Hochwasserschutz und die Wasserpolizei (HWSchV, LS 724.112) – 
Anwendung des neuen Rechts 

Mit der am 13. 12. 2011 vom Regierungsrat beschlossenen Änderung der Verordnung über 

den Hochwasserschutz und die Wasserbaupolizei (HWSchV) wird nach §15 h HWSchV im 

Verfahren zur Festsetzung von Wasserbauprojekten gemäss §18 Abs. 4 des 

Wasserwirtschaftsgesetzes (WWG, LS 724.11) vom 2. 6. 1991 auch der Gewässerraum 

festgelegt. 

 

Damit werden die Übergangsbestimmungen zur Änderung der Gewässerschutzverordnung 

(GSchV) vom 4. 5. 2011 für das aufliegende Projekt Hochwasserschutz Sagibach in der 

Gemeinde Weiach hinfällig bzw. der notwendige Gewässerraum wird entsprechend Art. 41a 

GSchV konkretisiert und festgelegt. 
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3 Bestimmung des Gewässerraums 

3.1 Offene Gewässer 

Für Fliessgewässer mit einer Gerinnesohle von weniger als 2 m natürlicher Breite beträgt die 

Mindestbreite des Gewässerraumes 11 m gemäss Art. 41a Abs. 2 GSchV. 
 

3.1.1 Erhöhung der Gewässerraumbreite 

Nach Art. 41a Abs. 3 GSchV muss die Breite des Gewässerraumes erhöht werden, soweit dies 

erforderlich ist zur Gewährleistung: 

 des Schutzes vor Hochwasser 

 

Begründung der erhöhten Gewässerraumbreite: 

Der Rückhalteraum dient als Schutz des Hochwassers gegen Verklausung und benötigt eine 

Gewässerraumbreite von über 11 m, damit sich die Anlage vollumfänglich innerhalb des 

Gewässerraumes befindet. Der benötigte Gewässerraum ist aus dem dazugehörigen Plan Nr. 

11 We 2369_48/9 ersichtlich. 

3.1.2 Abweichung von gleichmässiger Anordnung links und rechts des Gewässers 

Gemäss §15 d HWSchV werden die Gewässerräume in der Regel beidseitig gleichmässig zum 

Gewässer angeordnet. Bei besonderen Verhältnissen kann davon abgewichen werden, 

insbesondere zur Verbesserung des Hochwasserschutzes, für Revitalisierungen, zur 

Förderung der Artenvielfalt oder bei bestehenden Bauten und Anlagen in Bauzonen. 

 

Begründung der Abweichung von gleichmässiger Anordnung: 

Zur Verbesserung des Hochwasserschutzes wird von der gleichmässigen Anordnung des 

Gewässerraums abgewichen. Die neue Gerinneführung des Sagibaches verbessert zwar den 

gleichmässigen Verlauf des Gewässers, ist zwar durch neue Bauten (Rückhalteraum) für den 

Hochwasserschutz bedingt. Die genaue Anordnung des Gewässerraumes für den 

Rückhalteraum ist aus dem dazugehörigen Plan Nr. 11 We 2369_48/9 ersichtlich. 

3.1.3 Zugänglichkeit 

Die Zugänglichkeit des Rückhalteraums für den Gewässerunterhalt wird mittels Rampe mit 

Zufahrt über die Erschliessungsstrasse Chälenstrasse gewährt. 
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3.2 Eingedolte Gewässer 

Für eingedolte Fliessgewässer beträgt die Mindestbreite des Gewässerraumes 11 m (§ 15 d 

Abs. 3 HWSchV) gemäss Art. 41a Abs. 2 GSchV. 

 

Fliessgewässer dürfen nicht überdeckt oder eingedolt werden. Die Behörde kann Ausnahmen 

bewilligen für: 

 Hochwasserentlastung (Art. 38 Abs. 1 und 2 a GSchG) 

3.2.1 Verringerung der Gewässerraumbreite 

Begründung der verringerten Gewässerraumbreite: 

Im Abschnitt der Eindolung ist die Gewässerraumbreite verringert und ist identisch mit der 

bestehenden Strassenparzelle. Die Lichtraumbreite von min. ca. 6.00 m erlaubt eine Bauweise 

bei späterem baulichen Unterhalt „über Kopf“ (Aushub- und Transportgeräte verkehrten 

hintereinander), zumal von aussen eher lediglich punktuelle Sanierungen zu erwarten sind 

und die Überdeckung für bauliche Eingriffe bescheiden ist. Dies ist für diesen Kanalabschnitt 

angemessen und vertretbar. Der benötigte Gewässerraum ist aus dem dazugehörigen Plan 

Nr. 11 We 2369_48/9 ersichtlich. 

3.2.2 Zugänglichkeit 

Die Zugänglichkeit des eingedolten Baches für den Gewässerunterhalt ist beim 

Einlaufbauwerk gewährleistet, wobei die Zugänglichkeit in die Eindolung mit abschliessbaren 

Gittertoren vorgesehen ist. Im Weiteren ist die Zugänglichkeit Eindolung mit Einstieg-

schächten 800/800 mm für die Kontrolle und Unterhalt zugänglich. 
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4 Extensive Gestaltung und Bewirtschaftung des 
Gewässerraumes 

4.1 Relevantes aus der GSchV (gilt nicht für den Gewässerraum von eingedolten 
Gewässern) 

Im Gewässerraum dürfen nur standortgebundene, im öffentlichen Interesse liegende Anlagen 

erstellt werden. In dicht überbauten Gebieten kann die Behörde für zonenkonforme Anlagen 

Ausnahmen bewilligen soweit keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. Zudem sind 

rechtmässig erstellte und bestimmungsgemäss nutzbare Anlagen im Gewässerraum in ihrem 

Bestand grundsätzlich geschützt (Art. 41c Abs. 1 und 2 GSchV). 

 

Nachfolgend ist für das Projekt Hochwasserschutz Sagibach Relevantes aus der GSchV zitiert, 

dies gilt nicht für den Gewässerraum von eingedolten Gewässern: 

Im Gewässerraum dürfen keine Dünger und Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden. 

Einzelstockbehandlungen von Problempflanzen sind ausserhalb eines 3 m breiten Streifens 

entlang dem Gewässer zulässig, sofern diese nicht mit einem angemessenen Aufwand 

mechanisch bekämpft werden können (Art. 41c Abs. 3 GSchV). 

 

Der Gewässerraum darf landwirtschaftlich genutzt werden, sofern er gemäss den 

Anforderungen der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 als Streufläche, Hecke, 

Feld- und Ufergehölz, Uferwiese entlang von Fliessgewässern, extensiv genutzte Wiese, 

extensiv genutzte Weide oder als Waldweide bewirtschaftet wird. Diese Anforderungen 

gelten auch für die entsprechende Bewirtschaftung von Flächen ausserhalb der 

landwirtschaftlichen Nutzfläche (Art. 41c Abs. 4 GSchV). 

 

Massnahmen gegen die natürliche Erosion der Ufer des Gewässers sind nur zulässig, soweit 

dies für den Schutz vor Hochwasser oder zur Verhinderung eines unverhältnismässigen 

Verlustes an landwirtschaftlicher Nutzfläche erforderlich ist (Art. 41c Abs. 5 GSchV).  

4.2 Bewirtschaftung im offenen Bach 

Die Bewirtschaftung des Gewässerraumes für den offenen Bachabschnittes bleibt unverändert, 

die Anforderungen sind gemäss GSchV einzuhalten. 
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5 Auflage und weiteres Vorgehen 

5.1 Öffentliche Auflage 

Die Gewässerraumfestsetzung ist nach der kantonalen Vorprüfung öffentlich aufzulegen. Es 

können Einwendungen zum vorliegenden Gewässerraumfestlegung eingereicht werden. 

5.2 Weiteres Vorgehen 

Das weitere Vorgehen ist wie folgt vorgesehen: 

 Genehmigung Gemeinderat Weiach 

 Kantonsinterne Vernehmlassung  

 Bereinigung der Vorlage 

 Öffentliche Auflage 

 Einreichung Baudirektion 

 Verfügung 

 Rekursfrist 30 Tage 

 Rechtskraft 
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Planbeilage zum Gewässerraum 

Situation 1:500, Plan-Nr. 11 We 2369_48/9 

 


